
Es gibt eine neue Version
der Nationalhymne
bz vom 16. 6.: Kolumne·zur Nati und zur
Landeshymne – Warum singen sie nicht?

Dass bei den Europameisterschaften
nur drei Fussballer der Schweizer Na-
tionalmannschaft die Landeshymne
singen, ist wirklich mehr als peinlich.
Doch auf dem Hintergrund dieser
Peinlichkeit möchte ich nicht wie Es-
ther Girsberger für einen neuen Hym-
nentext oder gar für eine textfreie
Hymne plädieren, sondern auf einen
Kompromiss hinweisen: Seit 2004
gibt es eine Neuversion der alten
Hymne, die der ursprünglichen Melo-
die treu bleibt und den Text mit klei-
nen sprachlichen Änderungen der
heutigen Zeit anpasst: www.landes-
hymne2004.ch. Diese Neuversion ist
2014 bei der Teilnahme am Wettbe-
werb der Schweizerischen Gemein-
nützigen Gesellschaft (SGG) ein weite-
res Mal überarbeitet worden. 

ULRIKE PITTNER, THERWIL

Absolut beschämend
und unverständlich
Gratulation an Frau Esther Girsberger.
Es ist absolut beschämend, wenn eine
Schweizer Nati als Vertretung unseres
Landes die Nationalhymne nicht mit-
singt. Wenn man die Inbrunst sieht,
mit der andere Landeshymnen gesun-
gen werden, ist das Schweigen unserer
Profisportler absolut unverständlich.
Ob der Text einem passt oder nicht, ist
völlig unwichtig, und wer angibt, nicht
singen zu können, der soll den Text
sprechen. Wer hat den Mut zu dieser
Vorschrift? 

TRUDI SCHAUB, BINNINGEN

Das ist kein Jungschütze,
sondern ein Mörder
bz vom 16. 6.: Fislisbach AG –
Jungschütze erschiesst 18-Jährigen

Beim Lesen des Artikels hatte ich einige
Mühe. Denn einmal mehr wird Mord
und Schiesssport miteinander in Verbin-
dung gebracht. Dieser junge Mann ist
kein Jungschütze, sondern ein Mörder.
Ich verwahre mich im Namen von Hun-
derten von jungen Frauen und Män-
nern, welche den Schiesssport betrei-
ben, gegen diese infame Unterstellung.
Dieser Artikel ist sehr reisserisch aufge-
macht und mit viel Bestürzung der Ein-
wohner garniert.

WERNER WIDMER, RIEHEN

Wann begreifen wir, dass
auch Tiere Angst haben?
bz vom 14. 6.: Itingen – Rind erschossen
auf Flucht vor Metzger

Mit Recht wurde vor einigen Jahren
verboten, Kinder als Jockeys für Ka-
melrennen einzusetzen. Man kann
sich ungefähr vorstellen, welche
Ängste die kleinen – zum Teil erst
vierjährigen – Reiter ausstanden,
wenn die Kamele, auf denen sie sas-
sen, mit Geschwindigkeiten von bis
zu 40 Stundenkilometern über den
Wüstensand Arabiens galoppierten.
Was gerne vergessen wird: Auch für
die Reittiere selbst sind solche Ren-
nen kein Honigschlecken, besonders
wenn sie wie neustens von Roboterjo-
ckeys unter anderem mit Peitschen zu
Höchstleistungen angetrieben wer-
den. Wenn ein Rennkamel beim Auf-
zäumen bockt – so berichtete der
«Spiegel online» – halten die Besitzer
dem Tier ein brennendes Feuerzeug

unter die Hoden, um es gefügig zu ma-
chen. Als 2014 in München Kamelren-
nen auf der Theresienwiese geplant wa-
ren, kritisierte der Münchner Tier-
schutzverein, dass Tiere prinzipiell
nicht für die Unterhaltung der Men-
schen gedacht seien, was bei dem ge-
planten Kamelrennen zweifellos der
Fall sei. Wann werden die Menschen
endlich einsehen, dass auch Tiere
Ängste ausstehen und verschiedene
Empfindungen haben? Dies bewies
auch der kürzlich unternommene
Fluchtversuch eines Rindes aus dem
Schlachthaus Itingen. Es brauchte
mehr als eine Polizeipatrouille, um das
Tier schliesslich einkesseln und er-
schiessen zu können. Solche Fluchtver-
suche von Schlachttieren kommen im-
mer wieder vor. Wie gross muss die pa-
nische Angst eines Schlachttiers sein,
wenn es erkennt, dass es dem Tod ent-
gegengetrieben wird. Und wie men-
schenähnlich ist seine verzweifelte Re-
aktion auf die Verfolgung durch seine
Mörder! LISLOTT PFAFF, LIESTAL

Schande für den Rechtsstaat
bz vom 16. 6.: Havarie – Appellationsge-
richt spricht Lotsen frei

Der Freispruch des Lotsen, der 2012 das
Unglück verursacht hat, ist für unseren
Rechtsstaat eine Schande. Dieser Rechts-
staat erlaubt in der eidgenössischen
Rheinschifffahrtspolizeiverordnung, dass
Grossschiffe mit einem Sichtschatten von
350 Metern keinen Ausguck am Bug bei
der Ankerwinde haben müssen. Bei die-
sem Ausguck handelt es sich nach Aussa-
ge des Richters um eine «kann»-Formulie-
rung. Man kann einen Ausguck haben,
muss aber nicht. Wie das Urteil zeigt, kön-
nen Kleinboote mit der Besatzung und
auch Schwimmer straflos überfahren wer-
den. Zu fordern ist eine «muss»-Formulie-
rung: Ein dritter Mann muss jederzeit den
Steuermann vor Gefährdungen Dritter
warnen können. Grossschiffe sollten von
Gesetzes wegen verantwortungsvoll ge-
fahren werden müssen. VINZENZ WINKLER,

IG RHEINSCHWIMMEN, BASEL
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Sudoku

Sudoku – das Kultspiel aus
Japan. Die Spielregeln:
Füllen Sie die leeren Felder so
aus, dass in jeder Zeile,
in jeder Spalte und in jedem
«3 × 3»-Quadrat alle Ziffern
von 1 bis 9 stehen.
Viel Spass beim Knobeln.

Lösung vom 17. 6. 2016

Ihr Leserbrief mit Ihrer Meinung zum
aktuellen Geschehen ist uns willkommen.
Vorrang haben Zuschriften, die sich auf ak-
tuelle Artikel beziehen, die nicht mehr als
1500 Zeichen enthalten und uns per E-Mail
erreichen. Bitte Absender (Name, Vorname,
Strasse, Wohnort) und Artikelbezug (Titel
und Ausgabedatum) angeben.

Mailadresse:
leserbriefe@bzbasel.ch
Postadresse:
Redaktion Aargauer Zeitung, Leserbriefe,
Postfach 2103, 5001 Aarau.
Die Redaktion entscheidet über die Aus-
wahl der Leserbriefe und behält sich vor,
Texte zu kürzen.

32 LESERFORUM BASEL | BASELLANDSCHAFTLICHE
SAMSTAG, 18. JUNI 2016

«SUGAR – MANCHE MÖGEN’S HEISS»

Vom 13. Juli bis 27. August 2016 zeigen
die Thunerseespiele erstmals in ihrer
Geschichte mit «Sugar – Manche mö-
gen’s heiss» eine Komödie. Sie können
2×2 Tickets für die Vorführung am Frei-
tag, 15. Juli, um 20.30 Uhr auf der See-
bühne in Thun gewinnen.

Mit dem Film «Sugar – Manche mögen’s
heiss» von Billy Wilder aus dem Jahr 1959 ver-
zauberten Marilyn Monroe, Jack Lemmon
und Tony Curtis Menschen auf der ganzen
Welt. Er ist ein herrlicher Spass mitten in der
amerikanischen Gangster-Welt und dem
Sound der Roaring Twenties. Auf der Flucht
vor Gangsterboss Spats Palazzo kommen die
arbeitslosen Musiker Joe und Jerry auf eine
glorreiche Idee: Sie verkleiden sich als Frau-
en und tauchen in der Damenkapelle von Su-
gar Kane unter, die gerade zum nächsten En-
gagement nach Miami aufbricht. Doch wie
lange hält die Maskerade, wenn am Strand
Floridas liebestolle Millionäre, naive Musike-
rinnen und hinterhältige Ganoven aufeinan-
der treffen? Und sich beide Protagonisten in
die hübsche Sugar Kane verlieben?

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.thunerseespiele.ch

Senden Sie ein SMS mit dem Kennwort
GEWINN an die Nummer 959 (Fr. 1.-/SMS)
oder eine Postkarte mit Ihrer Adresse und
Telefonnummer an AZ Zeitungen AG, az
Gewinnspiel, Neumattstrasse 1, 5001 Aar-
au. Teilnahmeschluss ist am Montag, 20.
Juni 2016 um 12.00 Uhr. Nur wer telefo-
nisch erreichbar ist, hat Anspruch auf den
Gewinn. Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt und der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

BZ-GEWINNSPIEL


